
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der immogeko GmbH 

  
1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Vermittlungstätigkeiten 
(Kauf, Verkauf und Tausch, Miete und Pacht).  Wir werden ausschließlich aufgrund dieser AGB‘s tätig. 
Jegliche Aufnahme des Geschäftsverkehrs gilt als vorbehaltlose Zustimmung zu diesen AGB‘s und 
Abschluss eines Vermittlungsvertrages (dies gilt auch für die Duldung unserer Tätigkeit). Andere 
Geschäftsbedingungen, Vertragsformblätter, etc. des Auftraggebers gelten als abgedungen. Unsere 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich.  
  
2. Der Vermittlungsvertrag bildet die Grundlage unserer Tätigkeit. Der Auftraggeber ist verpflichtet, 
uns bei unserer Vermittlungstätigkeit zu unterstützen.  
  
Der Auftraggeber ist im Besonderen verpflichtet:  
(a)  uns über sämtliche das zu vermittelnde Objekt betreffende Tatsachen richtig und vollständig 
 zu informieren.  
(b)  über die Gelegenheit zum Abschluss eines von uns zu vermittelnden Rechtsgeschäftes 
 vollständig Verschwiegenheit zu bewahren.  
(c)  sämtliche für die Gültigkeit des von uns zu vermittelnden Rechtsgeschäftes erforderlichen 
 Bewilligungen einzuholen und uns jederzeit über den Stand der diesbezüglichen Verfahren 
 schriftliche Auskunft zu erteilen.  
Verletzt der Auftraggeber die vorstehenden Verpflichtungen, so wird er uns gegenüber 
schadenersatzpflichtig, dies auch für einen entgangenen Gewinn. Der Auftraggeber nimmt 
zustimmend zur Kenntnis, dass unsere Angebote aufgrund der uns, vom anderen Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Angaben erfolgen und eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit dieser Angaben ausgeschlossen ist. Unsere Haftung wird auf unmittelbare und 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführte Schäden beschränkt. Eine darüber hinausgehende 
Schadenersatzpflicht unsererseits wird ausdrücklich ausgeschlossen.  
  
3. Unser Provisionsanspruch entsteht, wenn das im Vermittlungsauftrag bezeichnete Rechtsgeschäft 
oder ein wirtschaftlich gleichwertiges Rechtsgeschäft durch unsere Tätigkeit zwischen dem 
Auftraggeber oder dem von uns namhaft gemachten Interessenten rechtswirksam zustande 
gekommen ist. Als verdienstlich in diesem Sinn gilt es auch, wenn und soweit ein von uns vermittelter 
Vertrag innerhalb von drei Jahren durch einen oder mehrere Verträge erweitert oder ergänzt wird; in 
diesem Fall ist die Provision oder sonstige Vergütung auch für den neuen Vertrag zu entrichten. Der 
Auftraggeber ist verpflichtet, uns von solchen Ergänzungen oder Erweiterungen des ursprünglich von 
uns vermittelten Vertrages innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des neuen Vertrages in Kenntnis 
zu setzen.  
  
4. Darüber hinaus hat der Auftraggeber an uns eine Entschädigung in Höhe der sonst zustehenden 
Provision oder sonstigen Vergütung zu leisten , wenn  
(a)  das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider Treu und Glauben nur deshalb nicht 
 zustande kommt, weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen Verhandlungsverlauf einen 
 für das Zustandekommen des Geschäftes erforderlichen Rechtsakt ohne beachtenswerten 
 Grund unterlässt;  
(b)  mit dem von uns vermittelten Dritten ein anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft 
 zustande kommt, sofern die Vermittlung des Geschäftes in unseren Tätigkeitsbereich fällt; 
(c)  das im Vermittlungsvertrag bezeichnete Geschäft nicht mit dem AG, sondern mit einer 
 anderen Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser die ihm von uns 
 bekanntgegebene Möglichkeit zum Abschluss mitgeteilt hat, oder das Geschäft nicht mit dem 
 vermittelten Dritten, sondern mit einer anderen Person zustande kommt, weil der 
 vermittelte Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekanntgegeben hat, oder  
(d)  das Geschäft nicht mit dem vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein gesetzliches oder 
 vertragliches Vorkaufs-, Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird.  



 

 

5. Es werden die jeweils in den gesetzlichen Bestimmungen genannten Höchstsätze an Provision 
vereinbart, wenn wir nicht schriftlich unserem Auftraggeber etwas anderes bestätigen. Der zur 
Berechnung unserer Provisionsansprüche heranzuziehende Wert richtet sich nach dem vereinbarten 
Kaufpreis (Miete, Pacht) für das Objekt und dem Betrag der den vom Käufer sonst übernommenen 
Verpflichtungen entspricht. Im Falle eines Tausches gilt als Wert bei Objekten mit gleichem 
Verkehrswert der einfache Verkehrswert. bei Objekten mit unterschiedlichem Verkehrswert, der 
höhere Verkehrswert. Werden von uns vermittelte befristete Mietverhältnisse verlängert, so gilt bei 
einer aufgrund dieser Verlängerung zustande gekommenen Gesamtmietdauer von mindestens zwei 
Jahren, jedoch nicht mehr als drei Jahren, eine Provision oder sonstige Vergütung des zweifachen 
monatlichen Bruttomietzinses als vereinbart. Beträgt die Gesamtmietdauer mehr als drei Jahre, so 
gilt eine Provision oder sonstige Vergütung in der Höhe des dreifachen monatlichen Bruttomietzinses 
als vereinbart; dies jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
  
6. Vermitteln wir die Abgeltung für Investitionen, Einrichtungsgegenstände oder Einräumung von 
Rechten, so beträgt die mit dem Auftraggeber vereinbarte Provision 5 % des vom Mieter hierfür 
geleisteten Betrages (zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer). Eine zeitlich befristete 
Mietzinsreduktion oder Mietzinsfreistellung bleibt unberücksichtigt.  
  
7. Vermitteln wir sonstige Gebrauchs- und Nutzungsrechte, so sind die vorgenannten Punkte 
sinngemäß anzuwenden.  
  
8. Für die durch die Vermittlung entstehenden allgemeinen Kosten und Auslagen verlangen wir 
keinen Ersatz. Erteilt der Auftraggeber uns jedoch zusätzliche, über die gewöhnliche 
Vermittlungstätigkeit hinausgehende Aufträge, so ist der Auftraggeber verpflichtet uns unsere 
zusätzlichen diesbezüglichen Aufwendungen zu ersetzen.  
  
9. Mehrere Auftraggeber haften zur ungeteilten Hand.  
  
10. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass Zusagen unsererseits, welcher Art auch immer, mit 
Rechtswirksamkeit uns gegenüber nur schriftlich und nur durch die zur gesetzlichen Vertretung 
unserer Gesellschaft berufenen Organe sowie Prokuristen erfolgen können.  
  
11. Es wird die Anwendung österreichischen Rechts und als Erfüllungsort 6600 Reutte und als 
ausschließlicher Gerichtsstand, das sachlich zuständige regionale Gericht, für alle Ansprüche 
gegenüber unserem Auftraggeber ausdrücklich und ausschließlich vereinbart.  
  
12. Änderungen oder Ergänzungen des durch diese AGB‘s festgelegten Vertrages bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform.  
  
13. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des durch diese AGB‘s festgelegten 
Vertrages berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. Im Umfang einer all-
fälligen Teilnichtigkeit gelten solche Bestimmungen als vereinbart, die dem ursprünglichen 
Vertragszweck am nächsten kommen.  
  
14. Sofern in diesen AGB Regelungen nicht enthalten sind, gelten die Bestimmungen des 
Maklergesetzes (BGBI. Nr. 262/1996) sowie der Immobilienmaklerverordnung 1996 (BGBI. Nr. 
297/1996).  
 
15. Auf die Rücktrittsrechte gem. § 30a KSchG (Konsumentenschutzgesetz), § 3 KSchG und § 11 FAGG 
wird wie folgt hingewiesen:  
 
 
 



 

 

§ 30a KSchG lautet wie folgt: 

(1) Gibt ein Verbraucher eine Vertragserklärung, die auf den Erwerb eines Bestandrechts, eines 
sonstigen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums an einer Wohnung, an einem 
Einfamilienwohnhaus oder an einer Liegenschaft, die zum Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet 
ist, am selben Tag ab, an dem er das Vertragsobjekt das erste Mal besichtigt hat, so kann er von 
seiner Vertragserklärung zurücktreten, sofern der Erwerb der Deckung des dringenden 
Wohnbedürfnisses des Verbrauchers oder eines nahen Angehörigen dienen soll. 

(2) Der Rücktritt kann binnen einer Woche nach der Vertragserklärung des Verbrauchers erklärt 
werden. Ist ein Makler eingeschritten und wird die Rücktrittserklärung an diesen gerichtet, so gilt der 
Rücktritt auch für einen im Zug der Vertragserklärung geschlossenen Maklervertrag. Im übrigen gilt 
für die Rücktrittserklärung § 3 Abs. 4. 

(3) Die Frist des Abs. 2 beginnt erst zu laufen, sobald der Verbraucher eine Zweitschrift seiner 
Vertragserklärung und eine schriftliche Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten hat. Das 
Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. 

(4) Die Zahlung eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Rücktrittsfrist kann 
nicht wirksam vereinbart werden. 

§ 3 KSchG lautet wie folgt:  

(1) Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung weder in den vom Unternehmer für seine 
geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch bei einem von diesem dafür auf einer 
Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so kann er von seinem Vertragsantrag oder 
vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach 
binnen 14 Tagen erklärt werden. Der Lauf dieser Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, die 
zumindest den Namen und die Anschrift des Unternehmers, die zur Identifizierung des Vertrags 
notwendigen Angaben sowie eine Belehrung über das Rücktrittsrecht, die Rücktrittsfrist und die 
Vorgangsweise für die Ausübung des Rücktrittsrechts enthält, an den Verbraucher, frühestens jedoch 
mit dem Zustandekommen des Vertrags, bei Kaufverträgen über Waren mit dem Tag, an dem der 
Verbraucher den Besitz an der Ware erlangt. Ist die Ausfolgung einer solchen Urkunde unterblieben, 
so steht dem Verbraucher das Rücktrittsrecht für eine Frist von zwölf Monaten und 14 Tagen ab 
Vertragsabschluss beziehungsweise Warenlieferung zu; wenn der Unternehmer die 
Urkundenausfolgung innerhalb von zwölf Monaten ab dem Fristbeginn nachholt, so endet die 
verlängerte Rücktrittsfrist 14 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher die Urkunde erhält. 
Bei Versicherungsverträgen endet die Rücktrittsfrist spätestens einen Monat nach Zustandekommen 
des Vertrags. 

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, wenn der Unternehmer oder ein mit ihm 
zusammenwirkender Dritter den Verbraucher im Rahmen einer Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder 
einer ähnlichen Veranstaltung oder durch persönliches, individuelles Ansprechen auf der Straße in 
die vom Unternehmer für seine geschäftlichen Zwecke benützten Räume gebracht hat. 

(3) Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 

1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Unternehmer oder dessen Beauftragten 
zwecks Schließung dieses Vertrages angebahnt hat, 

2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen den Beteiligten oder 
ihren Beauftragten vorangegangen sind oder 



 

 

3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu erbringen sind, wenn sie 
üblicherweise von Unternehmern außerhalb ihrer Geschäftsräume geschlossen werden und das 
vereinbarte Entgelt 25 Euro, oder wenn das Unternehmen nach seiner Natur nicht in ständigen 
Geschäftsräumen betrieben wird und das Entgelt 50 Euro nicht übersteigt. 

4. bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz unterliegen, oder 

5. 
bei Vertragserklärungen, die der Verbraucher in körperlicher Abwesenheit des Unternehmers 
abgegeben hat, es sei denn, dass er dazu vom Unternehmer gedrängt worden ist. 

(4) Die Erklärung des Rücktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Rücktrittsfrist ist 
gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird. 

(5) Der Verbraucher kann ferner von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten, wenn 
der Unternehmer gegen die gewerberechtlichen Regelungen über das Sammeln und die 
Entgegennahme von Bestellungen auf Dienstleistungen (§ 54 GewO 1994), über das Aufsuchen von 
Privatpersonen und Werbeveranstaltungen (§ 57 GewO 1994) oder über die Entgegennahme von 
Bestellungen auf Waren von Privatpersonen (§ 59 GewO 1994) verstoßen hat. Die Bestimmungen des 
Abs. 1, Abs. 3 Z 4 und 5 und Abs. 4 sind auch auf dieses Rücktrittsrecht anzuwenden. Dieses steht 
dem Verbraucher auch in den Fällen des Abs. 3 Z 1 bis 3 zu. 

§ 11 FAGG lautet wie folgt:  
 
(1) Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen zurücktreten. 
 
(2) Die Frist zum Rücktritt beginnt 

1. bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses, 

2. bei Kaufverträgen und sonstigen auf den entgeltlichen Erwerb einer Ware gerichteten Verträgen 

a) 
mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer 
tätiger Dritter den Besitz an der Ware erlangt, 

b) 
wenn der Verbraucher mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat, die 
getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher 
benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuletzt gelieferten Ware erlangt, 

c) 
bei Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder 
ein vom Verbraucher benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der letzten 
Teilsendung erlangt, 

d) 
bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum 
hinweg mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als 
Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuerst gelieferten Ware erlangt, 

3. 

bei einem Vertrag, der die nicht in einem begrenzten Volumen oder in einer bestimmten Menge 
angebotene Lieferung von Wasser, Gas oder Strom, die Lieferung von Fernwärme oder die 
Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten digitalen Inhalten zum 
Gegenstand hat, mit dem Tag des Vertragsabschlusses. 

 
16. Haftungsausschluss  
1.  Inhalt des Onlineangebotes  
 Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 
 Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche 
 sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 
 Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 



 

 

 unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern 
 seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
 vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich 
 ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung 
 zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig 
 einzustellen.   
2.  Verweise und Links  
 Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb 
 des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
 ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und 
 es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 
 verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die 
 entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Der Autor hat keinerlei 
 Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/ 
 verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
 gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung 
 gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
 Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und 
 Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für 
 Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen 
 entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, 
 der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.   
3.  Urheber- und Kennzeichenrecht  
 Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, 
 Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, 
 Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 
 Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des 
 Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
 unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und 
 den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen 
 Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
 geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt 
 allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, 
 Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
 Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.   
4.  Datenschutz  
 Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
 geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 
 dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 
 und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch 
 ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines 
 Pseudonyms gestattet.  
5.  Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  
 Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf 
 diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
 geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben 
 die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 
Reutte, im Juli 2014 


